
 
 

 

BEBAUUNGSPLAN Nr. 49  

MIT INTEGRIETEM 
GRÜNORDNUNGSPLAN 

„ERWEITERUNG GEWERBEGBIET  

ZWISCHEN KAUFBEURER STRAẞE 

UND BAHNLILNIE" 
 

 

 

TEXTTEIL 
 
 
 
 

 
 
 
Schongau, den  24.02.2026      
Geändert     
Endfassung vom   
 
 
 
Städtebaulicher Teil Landschaftsplanerischer Teil 
 

HÖRNER + PARTNER  U-Plan 
ARCHITEKTURBÜRO Büro für Umweltberatung &  
Architektur  Stadtplanung angewandte Landschaftsplanung GbR 
An der Leithe 7 Mooseurach 16 
86956 Schongau 82549 Königsdorf  
Tel.: 08861/933700 Tel. 08179 / 925540 
mail: info@architekturbuero-hoerner.de mail@buero-u-plan.de 
  

STADT  
SCHWABMÜNCHEN 

mailto:info@architekturbuero-hoerner.de
mailto:mail@buero-u-plan.de


Textteil Bebauungsplan Nr. 49 mit integriertem Grünordnungsplan  
„Erweiterung Gewerbegebiet zwischen Kaufbeurer Straße und Bahnlinie“           Seite 2 / 14 
 der Stadt Schwabmünchen 24.02.2026 

 
Die Stadt Schwabmünchen, Landkreis Augsburg, Regierungsbezirk Schwaben be-
schließt mit Sitzung vom xx.xx.2026 aufgrund von §§ 2, 8, 9 und 10 des Baugesetz-
buches (BauGB),  der Baunutzungsverordnung (BauNVO), des Art. 81 der Bayeri-
schen Bauordnung (BayBO) sowie des Art. 23 der Gemeindeordnung für den Frei-
staat Bayern (GO), jeweils in den zum Zeitpunkt des Satzungsbeschlusses geltenden 
Fassungen, die vorliegende Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 49 mit integrier-
tem Grünordnungsplan „Erweiterung Gewerbegebiet zwischen Kaufbeurer Straße 
und Bahnlinie“ als Satzung. 
 

 

 

SATZUNG 
 

§ 1 
Inhalt des Bebauungsplanes 

 
Für das Gebiet innerhalb des in der Zeichnung dargestellten Geltungsbereiches des 
Bebauungsplanes gilt die vom Architekturbüro Hörner & Partner, An der Leithe 7, 
86956 Schongau, ausgearbeitete Bebauungsplanzeichnung und Begründung in der 
Fassung vom xx.xx.2026, die zusammen mit nachstehenden Vorschriften die Sat-
zung bildet. 
 
Das Planungsgebiet umfasst die Grundstücke mit den Fl.Nrn. 855, 1587/55, 844/6 
und 1733/2 

 
§ 2 

Art der baulichen Nutzung 
 

Der in der Planzeichnung mit GE gekennzeichnete Bereich wird als Gewerbegebiet 
gemäß § 8 Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der zum Zeitpunkt des Satzungs-
beschlusses geltenden Fassung festgesetzt. 

 
zulässig sind: 
- Gewerbebetriebe aller Art, Lagerhäuser, Lagerplätze und öffentliche Betriebe, 
- Geschäfts-, Büro- und Verwaltungsgebäude,  
- Tankstellen, 

 
nicht zulässig sind: 
- Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale und gesundheitliche Zwecke. 
- Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie für Betriebsinhaber   

und Betriebsleiter, 
- Vergnügungsstätten. 
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§3 

 Maß der baulichen Nutzung 
 

Das Maß der baulichen Nutzung für das Gewerbegebiet ist in der Nutzungsschablo-
ne in der Planzeichnung festgesetzt. 
Bezugnehmend auf die Festsetzung der maximal zulässigen Grundflächenzahl wird 
folgendes abweichend festgesetzt: 
Im Rahmen eines einheitlich zu entwickelnden Bauareals darf die tatsächliche 
Grundflächenzahl auf einzelnen Baugrundstücken die maximal zulässige Grundflä-
chenzahl überschreiten, wenn und solange nachgewiesen ist, dass innerhalb dessel-
ben Bauareals die zulässige maximale Grundflächenzahl nach § 19 BauNVO insge-
samt nicht überschritten wird und eine unzumutbare Erhöhung der Bodenversiege-
lung einzelner Grundstücke vermieden wird. 
 
 

§ 4 
Bauweise, überbaubare Grundstücksflächen 

 

4.1  Im Plangebiet wird eine abweichende Bauweise festgesetzt.  
 

Danach gelten die Grundsätze der offenen Bauweise mit der Maßgabe, dass 
Gebäude mit einer Länge von mehr als 50 m zulässig sind. 

 
4.2  Die überbaubaren Grundstücksflächen werden durch Festsetzung von Bau-

grenzen in der Planzeichnung bestimmt. 
 
4.3 Die Wandhöhe der baulichen Anlagen ist im Planteil der festgesetzten Nut-

zungsschablone zugeordnet und ist zwingend einzuhalten. 
  

Die Wandhöhe wird ab Oberkante des fertigen Fußbodens bis Oberkante 
Dachhaut bzw. Attika gemessen an der Außenwand des Gebäudes 
Die Höhe der Oberkante des fertigen Fußbodens des Erdgeschosses (OKFF) 
wird mittels einer absoluten Höhenangabe ü. NHN festgesetzt. 

 
 Technisch notwendige Dachaufbauten wie Klimageräte, Abluftanlagen, Auf-

zugsüberfahrten etc. dürfen die festgesetzte Wandhöhe bis zu 3,50 m  
 überschreiten. 
 
 Silo- und Tankanlagen sind nur innerhalb der Baugrenzen zulässig und dürfen 

eine max. Höhe von 30,00 m nicht überschreiten. 
 
4.4 Hochwasserangepasste Bauweise 
  

Die geplante Bebauung liegt teilweise im Bereich des HQ100. Es müssen die 
wasserrechtlichen Vorgaben des § 78 Abs. 3 Satz 1 WHG erfüllt sein, insbe-
sondere die Voraussetzung einer hochwasserangepassten Ausführung des 
Vorhabens nach § 78 Abs. 3 Satz 1 Nr. 4 WHG. 
 
Die Gebäudekörper sind hochwasserangepasst auszuführen. Die Rohfußbo-
denoberkante des Erdgeschosses der Gebäude im Gefährdungsbereich wird  
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durch eine Höhenfestsetzung ü. NHN festgesetzt. Diese liegen zwischen min. 
0,50 m und ca. 1.10 m. Die Gebäude sind bis zu der Höhe des fertigen Fuß-
bodens  wasserdicht zu errichten (Keller wasserdicht und auftriebssicher, dies 
gilt auch für Kelleröffnungen, Lichtschächte, Zugänge, Tiefgaragenzufahrten, 
Installationsdurchführungen etc.). 
Es müssen Fluchtmöglichkeiten in höhere Stockwerke bzw. Bereiche vorhan-
den sein. Fluchtwege zu diesen Räumen sind stets frei zu halten.  
 
Lichtgräben sind gegen eindringendes Wasser zu schützen.  
 
Die Gebäudetechnik, insbesondere die Heizungs-, Abwasser- und Elektroin-
stallation muss mindestens an das HW100 angepasst sein. Die wesentlichen 
Anlagenteile sind, soweit möglich, oberhalb der HW100-Kote zu errichten. Die 
Auftriebs- und Rückstausicherheit sowie die Dichtheit und Funktionsfähigkeit 
aller betroffenen Anlagen sind auch beim Bemessungshochwasser zu gewähr-
leisten. 
 
Eine Gefährdung durch wassergefährdende Stoffe muss ausgeschlossen sein, 
insbesondere müssen Heizöltanks hochwassersicher gelagert sein, sofern die 
Errichtung neuer Heizölverbraucheranlagen durch die Überschwemmungsge-
bietsverordnung im betreffenden Gebiet nicht generell verboten wurde (§ 78 
Abs. 5 Satz 1 Nr. 5 WHG). 

 
  

§ 5  
Gestaltungsfestsetzungen 

 
5.1  Im Planbereich des Bebauungsplanes sind Flachdächer bis 6° Neigung zuläs-

sig. 
 
5.2 Die Flachdächer des Parkhauses, des Hochregallagers und des Logistiklagers 

sind extensiv zu begrünen. 
 
5.3  Lagerhallen müssen zu öffentlichen Straßen hin mit Außenwänden versehen 

werden. 
 
5.4  Leuchtfarben oder grelle, den Gesamteindruck störende Farben so- wie glän-

zende Oberflächen sind bei Bauteilen nicht erlaubt. 
 
5.5  Für die Standorte der Müllcontainer außerhalb von Gebäuden sind Einhau-

sungen aus Stahl/Holz vorzusehen. Die Einhausungen sind mit Kletterpflan-
zen zu begrünen. 

 
 

§ 6 
Einfriedungen 

 
6.1  Einfriedungen 
 Einfriedungen des Betriebsgeländes sind als Stabgitter- oder Maschendraht-

zaun bis zu einer Höhe von maximal 2 m über der Geländeoberfläche zuläs- 
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 sig, wenn sie mit heimischen Gehölzen oder Kletterpflanzen begrünt sind. Im 

Übrigen müssen alle Einfriedungen mindestens 10 cm Freiraum zur natürli-
chen Geländeoberfläche belassen. Mauern und geschlossene Sichtschutze-
lemente sind unzulässig. 

 
 

§ 7  
Grundwasserschutz 

 
7.1  Nicht schädlich verunreinigtes Niederschlagswasser ist, sofern die Versicke-

rungsfähigkeit und notwendige Kontaminationsfreiheit des Untergrundes ge-
geben ist, über geeignete Sickeranlagen nach Regelwerk ATV-A 138 und dem 
Merkblatt ATV-DVWK-M 153 „Handlungsempfehlungen zum Umgang mit Re-
genwasser“ zur Versickerung zu bringen“. 

 
7.2  Niederschlagswasser aus Zu- und Abfahrtsstraßen sowie befestigten Waren-

anlieferungsbereichen ist in die öffentliche Kanalisation einzuleiten. 
 
7.3  Bei Betrieben, die mit Wasser gefährdenden Stoffen umgehen oder bei denen 

mit dem Ablaufen/-tropfen von derartigen Stoffen zu rechnen ist, müssen die 
entsprechenden Hofflächen im erforderlichen Umfang an die öffentliche Kana-
lisation angeschlossen werden. Sind die öffentlichen Kanäle zu klein dimensi-
oniert, müssen entsprechende Rückhalteeinrichtungen vorgesehen werden. 
Falls Rückhaltebecken aus o. g. Gründen erforderlich werden, sind diese von 
den betroffenen Grundstückseigentümern auf den entsprechenden Grundstü-
cken zu erstellen. 

 
 

§ 8  
Grünordnung und Artenschutz 

 
8.1  Dachbegrünung 

Die Flachdächer in den Baubereichen Hochregallager, Logistiklager und Park-
haus sind als begrünte Flachdächer anzulegen. Der Mindestsubstrataufbau 
muss mindestens 8 cm Höhe umfassen, so dass dauerhaft eine geschlossene 
Vegetationsfläche aus Sedum, Gras und Kraut gewährleistet ist. 

 
8.2  Schutz bestehender Gehölze 

 Gemäß § 39 BNatSchG ist es verboten, Bäume, Hecken, lebende Zäune, 
Gebüsche und andere Gehölze in der Zeit vom 1. März bis 30. September ab-
zuschneiden oder auf den Stock zu setzen; zulässig sind schonende Form- 
und Pflegeschnitte zur Beseitigung des Zuwachses der Pflanzen oder zur Ge-
sunderhaltung von Bäumen. 

 
8.3  Mit den Bauanträgen sind Freiflächengestaltungspläne vorzulegen, aus denen 

mindestens die Höhenlage der Gebäude, die Lage und Ausführung der Zu-
fahrten, Wege, sowie der Stellplätze, Nebengebäude und die vorgesehenen 
Pflanzmaßnahmen hervorgehen. 
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8.4 Negativpflanzliste: 

Nicht zulässig sind nicht heimische Gehölze wie z. B. Thujahecken. 
 
8.5  Naturschutzrechtlicher Ausgleich 

Die naturschutzrechtlichen Ausgleichmaßnahmen werden außerhalb des Gel-
tungsbereiches des Bebauungsplanes auf folgenden Flurstücken in folgenden 
Flächenumfängen festgesetzt. In Bezug auf die Darstellung der Flächen wird  
 
auf dem Umweltbericht des Planungsbüros U-Plan GbR zum Bebauungsplan 
verwiesen. 
 

8.5.1   Der naturschutzrechtliche Ausgleich nach § 1a Abs. 3 BauGB in Verbindung 
mit § 14 BNatSchG erfolgt auf einer Teilfläche des Flurstücks 383, Gemarkung 
Eppishausen im Umfang von 12.956 m² durch Entwicklung einer artenreichen 
Mähwiese mit Obstbaumbestand (vgl. Darstellung der Flächen im Umweltbe-
richt des Planungsbüros U-Plan GbR). 

 
8.6  Artenschutz 

 Die in der speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung vom 01.08.2025 (Büro R2 
Landschaftsarchitektur) genannten Maßnahmen zur Vermeidung (Kapitel 4.1) 
sowie die Maßnahmen zur Sicherung der kontinuierlichen ökologischen Funk-
tionalität (Kapitel 4.2) sind zu beachten. 

 
 

§ 9 
 Parkplätze, Stellplätze 

 
9.1 Im Geltungsbereich der Bebauungspläne Nr. 18 mit integriertem Grünord-

nungsplan „Zwischen Kaufbeurer Straße, Schwabmünchen und Bahnlinie“ und 
Nr. 49 mit integriertem Grünordnungsplan „Erweiterung Gewerbegebiet zwi-
schen Kaufbeurer Straße und Bahnlinie“ sind die Parkplätze und Stellplätze 
für die zu erwartende Anzahl von Beschäftigten und Besuchern innerhalb der 
Geltungsbereiche zu errichten.  

 
 Für das Gewerbegebiet wird abweichend zur Stellplatzsatzung der Stadt  
 Schwabmünchen und Gemeinde Langerringen die Schaffung von 309 Stell-

plätzen, gemäß in Anlage beigefügter Stellplatzberechnung vom 04.03.2021 
festgesetzt. 

 
 Entgegen der oben genannten Satzung werden die Abmessungen je Stellplatz 

mit einem Maß von 2,50 m x 5,00 m festgesetzt. Abweichend gilt anstatt der 
Anlage zu § 3 Abs. 1 Nr. 1 und § 4 Abs. 1 Nr. 1 der Stellplatzsatzung der Stadt 
Schwabmünchen die Anlage zu § 20 der GaStellV.   

 
9.2  Stellplätze sind nur innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen zulässig. 
 
9.3  Die für die gewerbliche Nutzung erforderlichen Umschlagplätze für Be- und 

Endlagetätigkeiten sind vollständig auf dem jeweiligen Grundstück einzurich-
ten. 
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9.4  Die Lager-, Stell- und Verkehrsflächen sind mit wasserdurchlässigem Material 

zu befestigen, sofern die Untergrundverhältnisse eine Versickerung zulassen. 
 
 Versiegelungen der Geländeoberflächen sind nur dort zulässig, wo dies aus 

technischen Gründen unumgänglich ist. 
 
 

§ 10  
Bodendenkmal 

 

Im Geltungsbereich befindet sich ein Bodendenkmal: 
 

Aktennummer  D-7-7830-0209 Siedlung und Körpergräber des Neolithikums, Sied-
lung und Brandgräber der Bronze- und Urnenfelderzeit, Siedlung der Latènezeit, 
Siedlung und Befestigung der römischen Kaiserzeit.  
 
Daher ist für alle Bodeneingriffe eine Genehmigung nach Art. 7 BayDSchG zu bean-
tragen.   
 

 
§ 11 

 Versiegelung von Flächen, Versickerung 
 

Das auf privaten, befestigten Flächen anfallende geringverschmutzte Nieder-
schlagswasser darf nicht der öffentlichen Kanalisation zugeleitet werden. Dies gilt 
auch für Überläufe von Anlagen zur Regenwassernutzung (bspw. Zisternen) und für 
sonstige nicht schädlich verunreinigte Tag-, Stau-, Quellwässer sowie Drän- und Si-
ckerwasser jeder Art. 

 
 Gering verschmutztes Niederschlagswasser von privaten, befestigten Flächen muss 

auf den Baugrundstücken ordnungsgemäß versickert werden. Die Versickerung soll 
vorzugsweise breitflächig  und über eine bewachsene Oberbodenzone erfolgen. Die 
Sickerfähigkeit des Untergrundes ist vorab exemplarisch mittels Sickertest oder Bau-
grundgutachten nachzuweisen. 

 
Gemäß dem erstellten Entwässerungskonzept des IB Weigert- Steurer wird das An-
fallende Oberflächenwasser über Rigolen versickert. Das Entwässerungskonzept mit 
Berechnungen ist Bestandteil des Bebauungsplanes und diesem in Anlage beigefügt. 
 
 

§ 12 
 Fliesweganalyse 

 
Durch die Fa. Steinbacher Consult wurde ein Hydraulisches Gutachten vom 
11.03.2024, Projektnummer 121606 erstellt. Dieses ist Bestandteil des Bebauungs-
planes und ist diesem in Anlage beigefügt. 
 
Die gekennzeichneten Flächen und Abflussmulden sind aus Gründen der Hochwas-
servorsorge freizuhalten. Anpflanzungen, Zäune sowie die Lagerung von Gegen- 
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ständen, welche den Abfluss behindern oder fortgeschwemmt werden können, sind 
verboten.  
 
Zum Schutz vor eindringendem Abwasser aus der Kanalisation in tiefliegende Räu-
me sind geeignete Schutzvorkehrung vorzusehen, z.B. Hebeanlagen oder Rück-
schlagklappen. 
 
 

§ 13 
 Werbeanlagen 

 
13.1  Werbeanlagen dürfen nur im Bereich der Attika und in der Eingangszone er-

richtet werden und dürfen nicht über den Dachabschluss hinausragen. Die 
Buchstabengröße darf 80 cm nicht überschreiten. 

 
13.2  Werbeanlagen müssen in ihrer Art, Form, Größe, Lage, Materialbeschaffen-

heit und Farbgebung so beschaffen sein, dass sie sich hin- sichtlich ihrer Ge-
staltung als nicht störend in das städtebauliche Gesamtbild einfügen lassen. 

 
Bewegliche Werbeanlagen sowie blinkende Leuchtreklamen sind nicht zuläs-
sig. Leuchtwerbeanlagen, die auf die benachbarte Bahnstrecke bzw. die an-
grenzenden Straßenverkehrsflächen abstrahlen, sind nicht zulässig 

 
 

§ 14 
 Sichtdreieck 

 
Im Bereich künftiger Grundstückszufahrten zur Kaufbeurer Straße (Staatsstraße 
2035) sind zur Sicherung der Sichtverhältnisse an der Zu- fahrt Sichtdreiecke mit 
Seitenlängen 5/70 m von sichtbehindernden Gegenständen aller Art, auch Anpflan-
zungen mit einer Höhe von mehr als 0,80 m über dem angrenzenden Fahrbahnrand 
der St 2035 ständig freizuhalten. Ausgenommen von dieser Festsetzung sind hoch-
stämmige Bäume, wenn die Baumreihe gestaffelt angeordnet, der Baumabstand 
nicht kleiner als 10,0 m ist und die untere Kronenhöhe mindestens 2,70 m beträgt. 
 
 

§ 15 
 Leitungen 

 
Alle Leitungen, die der Ver- und Entsorgung des Plangebiets dienen, sind unterir-
disch zu verlegen. 
 
 

§ 16 
 Immissionsschutz 

 
16.1 Geräuschemissionskontingente nach der DIN 45691:2006-12 auf  Grundlage 
 des §9 Abs. 1 Nummer 23 Buchstabe a Doppelbuchstabe bb BauGB 

 

 



Textteil Bebauungsplan Nr. 49 mit integriertem Grünordnungsplan  
„Erweiterung Gewerbegebiet zwischen Kaufbeurer Straße und Bahnlinie“           Seite 9 / 14 
 der Stadt Schwabmünchen 24.02.2026 

 
Zulässig sind Vorhaben (Betriebe und Anlagen), deren Geräusche die in der 
folgenden Tabelle angegebenen Emissionskontingente LEK nach der DIN 
45691:2006-12 "Geräuschkontingentierung" weder tags noch nachts 
überschreiten. 
 
Hinweis: Nach der TA Lärm, der DIN 18005 und der DIN 45691 erstreckt sich 
der Tagzeitraum von 06:00 Uhr bis 22:00 Uhr und der Nachtzeitraum von 
22:00 Uhr bis 06:00 Uhr. 

 

 
 
Die Berechnungen sind mit einer Nachkommastelle genau durchzuführen.  
 
Die Prüfung der Einhaltung der Emissionskontingente erfolgt für 
Immissionsorte außerhalb des Plangebietes nach der DIN 45691:2006-12, 
Abschnitt 5 in Verbindung mit Anlage A.2. 
 
Die Emissionskontingente dürfen nur für eine Anlage oder einen Betrieb 
herangezogen werden. 
 
Als Bezugsfläche ist die in der Anlage 15.4.1 türkis dargestellte Fläche mit der 
Bezeichnung GE1 heranzuziehen. Ein Vorhaben erfüllt auch dann die 
schalltechnischen Festsetzungen des Bebauungsplanes, wenn der 
Beurteilungspegel Lr den Immissionsrichtwert an den maßgeblichen 
Immissionsorten um mindestens 15 dB unterschreitet. 
 
Als Einfallswinkel ist von 360 Grad auszugehen. 
 
Es sind folgende Zusatz-Emissionskontingente LEK,zus,k zulässig: 

 

 
 
Die Winkelangaben der Tabelle beziehen sich auf den folgenden Bezugspunkt 
im UTM-Koordinatensystem (Zone 32): 
 

 
 
Die Richtungsangabe (Winkelzunahme im Uhrzeigersinn) ist wie folgt definiert: 
 

GE1 tags LEK = 55 dB(A) nachts LEK = 40 dB(A) Flächengröße = 59008 m²

Emissionskontingente tags und nachts in dB(A):

tags nachts

A 49 73 4,0 6,0

B 73 118 10,0 15,0

C 118 175 10,0 20,0

D 175 345 10,0 14,4

E 345 22 3,0 7,0

F 22 42 0,0 3,0

G 42 49 1,0 3,4

Sektor EndeAnfang
Zusatzkontingent LEK,zus

x = 630604,35 (Rechtswert)  y = 5336657,08 (Hochwert)
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Norden 0 Grad 

 

Osten  90 Grad 
 

Süden  180 Grad 
 

Westen 270 Grad 
 
Die Gesamtemission berechnet sich aus der Summe aller 
Emissionskontingente im Bebauungsplangebiet zuzüglich der Zusatz-
Emissionskontingente LEK,zus,k. 
 
Wenn es an schutzbedürftigen Nutzungen im Übergangsbereich von einem 
Sektor der Zusatzemission in den nächsten zu verschieden hohen 
Immissionskontingenten LIK,i,j kommt, so ist das jeweils niedrigere 
Immissionskontingent maßgeblich. 
 
Die Lage der Zusatzkontingente ist der Anlage 15.4.2 zu entnehmen. 
 

16.2  Betriebsleiterwohnungen und andere ähnliche Nutzungen 
 

- Im Gewerbegebiet sind Wohnungen für Aufsichts- und 
Bereitschaftspersonen sowie für Betriebsinhaber und Betriebsleiter mit 
öffenbaren Fenstern auch nicht ausnahmsweise nach § 8 Abs. 3 Nr. 1 
zulässig. 
 
- Ebenso werden Hotels und ähnliche Nutzungen mit öffenbaren Fenstern mit 
Schutzanspruch gegen Lärmimmissionen nachts (z.B. Übernachtungsräume 
von Einsatzpersonal) ausgeschlossen. 

 

 
§ 17 Ordnungswidrigkeiten 

 
Mit der Geldbuße bis zu 500.000 € kann belegt werden, wer vorsätzlich oder fahrläs-
sig den örtlichen Bauvorschriften in dieser Satzung zuwiderhandelt (art. 79 Abs. 1 Nr. 
1 BayBO). 
 
 

§ 18 Textliche Hinweise 
 

1. Wasserwirtschaftliche Hinweise 
 
Das Plangebiet liegt teilweise im ermittelten HQ100-Überschwemmungsgebiet des 
Taubentals (s. Hydraulisches Gutachten der Steinbacher Consult vom 11.03.2024). 

 
 Es gelten die baulichen und sonstigen Schutzvorschriften für festgesetzte bzw. 

vorläufig gesicherte Überschwemmungsgebiete nach §§ 78, 78a Wasserhaushalts-
gesetz (WHG) sowie der Überschwemmungsgebietsverordnung, die Regelung des  
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 §78c WHG für Heizölverbraucheranlagen sowie die Regelungen der Verordnung 

über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV). 
  

Bebauungen sind auch fernab von oberirdischen Gewässern vielfältigen Gefahren 
durch Wasser (Starkregen, Sturzfluten, hohe Grundwasserstände, Kanalrückstau) 
ausgesetzt. Jedem Bürger obliegt nach § 5 Absatz 2 WHG die allgemeine Sorgfalts- 
pflicht verhältnismäßige und sozial verträgliche Maßnahmen zum Eigenschutz zu 
treffen. 

 
 Zum Schutz vor eindringendem Abwasser aus der Kanalisation in tiefliegende 

Räume sind geeignete Schutzvorkehrungen vorzusehen, z. B. Hebeanlagen oder 
Rückschlagklappen. 

 
 Das Erdgeschoss der Gebäude, sowie Lichtschächte, Öffnungen und Treppenab-

gänge sollten zur Sicherheit vor Wassergefahren daher deutlich über dem vorhande-
nen Gelände bzw. über dem jeweiligen Straßenniveau liegen. Alles unter dieser 
Ebene sollte wasserdicht sein. lm Einzelfall ist auch die Geländeneigung und Ge-
bäudeanordnung bei der Risikoanalyse zu beachten. 

 
Unabhängig von der Gewässernähe oder den bisher bekannten Grundwasserstän-
den sollen Keller wasserdicht und auftriebssicher ausgeführt werden, da auch durch 
Starkregenereignisse ein Risiko für Überschwemmungen abseits der Gewässer be-
steht. Das bedeutet, dass z.B. alle Leitungs- und Rohrdurchführungen dicht sein 
müssen. Besonderes Augenmerk ist dabei auch auf die geeignete Planung und Aus-
führung von Kellerabgängen, Kellerfenstern und Lichtschächten, sowie Haus- und 
Terrasseneingängen zu legen. Tiefgaragenabfahrten sind so auszubilden, dass die 
Tiefgarage und der Keller nicht durch Starkregen oder hohe Grundwasserstände ge-
flutet werden. In Senkenbereichen muss die Oberkante des fertigen Fußbodens min-
destens 30 cm über dem angrenzenden Straßenniveau liegen. 

 
 Im Bereich von Überschwemmungsgebieten HQ100 sind sensible technische 

Anlagen in Untergeschossen / Kellergeschossen zu vermeiden. 
 

Abwasserentsorgung: 
 
Grundsätzlich ist für eine gezielte Versickerung von gesammeltem Niederschlags-
wasser oder eine Einleitung in oberirdische Gewässer (Gewässerbenutzungen) eine 
wasserrechtliche Erlaubnis durch die Kreisverwaltungsbehörde erforderlich. Hierauf 
kann verzichtet werden, wenn bei Einleitungen in oberirdische Gewässer die Voraus-
setzungen des Gemeingebrauchs nach § 25 WHG in Verbindung mit Art. 18 Abs. 1 
Nr. 2 BayWG mit TRENOG (Technische Regeln zum schadlosen Einleiten von ge-
sammelten Niederschlagswasser in oberirische Gewässer) und bei Einleitung in das 
Grundwasser (Versickerung) die Voraussetzungen der erlaubnisfreien Benutzung im  
Sinne der NWFreiV (Niederschlagswasserfreistellungsverordnung) mit TRENGW 
(Technische Regeln für das zum schadlosen Einleiten von gesammeltem Nieder-
schlagswasser in das Grundwasser) erfüllt sind. 
 
Durch den Bauwerber ist im Rahmen weitergehender Planungen die schadlose Be-
seitigung des gesammelten Niederschlagswassers durch Nachweis der Aufnahme- 
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fähigkeit des Untergrundes mit einem Sickertest dem Wasserwirtschaftsamt Augs-
burg zu bestätigen. 
 
Schutz vor Überflutung infolge von Starkregen: 
 
- Infolge von Starkregenereignissen können im Bereich des Bebauungsplanes Über-

flutungen auftreten. Um Schäden zu vermeiden, sind bauliche Vorsorgemaßnah-
men zu treffen, die das Eindringen von oberflächlich abfließendem Wasser in Erd- 
und Kellergeschosse dauerhaft verhindern. Eine Sockelhöhe von mind. 25 cm über 
der Fahrbahnoberkante/über Gelände wird empfohlen. Kellerfenster sowie Keller- 

 
 eingangstüren sollten wasserdicht und/oder mit Aufkantungen, z. B. vor Licht-

schächten, ausgeführt werden. 
 
- Der Abschluss einer Elementarschadensversicherung wird empfohlen. 
 
Grundwasser: 
 
- Die Erkundung des Baugrunds einschl. der Grundwasserverhältnisse obliegt grund-

sätzlich dem jeweiligen Bauherrn, der sein Bauwerk bei Bedarf gegen auftretendes 
Grund- oder Hang- und Schichtenwasser sichern muss. 

 
- Ist zu erwarten, dass beim Baugrubenaushub, Einbau der Entwässerungsleitungen 

usw. Grundwasser erschlossen bzw. angetroffen wird, so dass eine Bauwasserer-
haltung stattfinden muss, ist vorab beim zuständigen Landratsamt eine entspre-
chende wasserrechtliche Erlaubnis gem. Art. 15 bzw. 70 (Erlaubnis mit Zulassungs-
fiktion) Bayer. Wassergesetz (BayWG) bzw. § 8 WHG einzuholen. 

 
Altlasten und schädliche Bodenveränderungen 
 
Sofern bei Erd- und Aushubarbeiten optische oder organoleptische Auffälligkeiten 
des Bodens festgestellt werden, die auf eine schädliche Bodenveränderung oder Alt-
last hindeuten, ist unverzüglich das zuständige Landratsamt, Bodenschutzbehörde, 
zu informieren (Mitteilungspflicht nach Art. 1 Bayerisches Bodenschutzgesetz) und 
das weitere Vorgehen abzustimmen. 
 
2. Hochwasser angepasste Bauweise 
 
Es wird empfohlen die Gebäude bis zur Geländeoberkante wasserdicht auszuführen 
und gegen drückendes und aufsteigendes Wasser sowie gegen Auftrieb zu sichern. 
Es wird empfohlen bei Öltanks eine Auftriebssicherung vorzusehen. 
 
3. Grundwassersenkung 
 
Für eine evtl. erforderliche Grundwasserabsenkung bei der Gründung von Bauwer-
ken (Bauwasserhaltung) ist rechtzeitig vorher eine wasserrechtliche Erlaubnis einzu-
holen bzw. ein Wasserrechtsverfahren beim Landratsamt Aichach-Friedberg durch-
zuführen. 
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4. Grünordnung  
 
4.1  Pflanzliste 
 
Als standortgerechte und heimische Laubbäume und Sträucher gelten beispielsweise: 
 
Bäume 1. Ordnung 
Acer platanoides (Spitzahorn) 
Acer Pseudoplatanus (Bergahorn) 
Carpinus betulus (Hainbuche)  
Quercus robur (Stieleiche) 
Tilia in Arten (Linde) 
Ulmus minor (Feldulme) 
 
Bäume 2. Ordnung 
Acer campestre (Feldahorn) 
Carpinus betulus (Hainbuche) 
Prunus avium (Vogelkirsche) 
Prunus padus (Traubenkirsche) 
Sorbus aucuparia (Eberesche) 
 
Sträucher: 
Cornus mas (Kornelkirsche) 
Cornus sanguinea (Hartriegel) 
Corylus avellana (Hasel) 
Crataegus monogyna (Weißdorn) 
Euonymus europaeus (Pfaffenhütchen) 
Ligustrum vulgare (Liguster) 
Lonicera xylosteum (Heckenkirsche) 
Rhamnus frangula (Faulbaum) 
Rosa canina (Hundsrose) 
Sambucus nigra (Holunder) 
Virburnum opulus (Gemeiner Schneeball) 
 
4.2 Sicherstellung des Standraumes von Bäumen 
 
Die Pflanzbarkeit von festgesetzten Bäumen muss durch Sicherstellung der Lei-
tungsfreiheit gewährleistet sein. 
 
4.3 Pflege und Erhalt 
 
Sämtliche Pflanzungen sind vom Grundstückseigentümer im Wuchs zu fördern, zu 
pflegen und vor Zerstörung zu schützen. Ausgefallene Pflanzen sind artgleich und in 
gleicher Qualität zu ersetzen. 
 
4.4 Für nicht festgesetzte Pflanzungen sind standortgerechte und heimische Arten 
entsprechend der vorgeschlagenen Artenliste zu verwenden. 
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5. Immissionsschutz 
 

Bei der Neuerrichtung und Änderung von Bauvorhaben bzw. im Genehmigungs- 
verfahren und Genehmigungsfreistellungsverfahren ist mit der Bauaufsichtsbehörde 
die Vorlage eines Lärmschutzgutachtens auf Basis der Ermächtigung der BauVorlV 
abzustimmen. 

 
 

§ 19 Inkrafttreten 
 

Die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 49 mit integriertem Grünordnungsplan 
„Erweiterung Gewerbegebiet zwischen Kaufbeurer Straße und Bahnlinie“ tritt mit der 
ortsüblichen Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses in Kraft. 

 
Schwabmünchen,  
 
 
Lorenz Müller 
Erster Bürgermeister 


